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Stadt Zossen • Postfach 22 • 15801 Zossen 

 
Stadt Zossen 
Friedhofsverwaltung 
Marktplatz 20 
15806 Zossen 

 mit den folgenden Ortsteilen 
Glienick • Horstfelde • Kallinchen 
Lindenbrück • Nächst Neuendorf • Nunsdorf 
Schöneiche • Schünow • Wünsdorf • Zossen 
 
und den Gemeindeteilen 
Dabendorf • Funkenmühle • Neuhof • Werben 
Waldstadt • Zesch am See 
 

Ihr Anliegen bearbeitet: Frau Kaatsch 
Amt: Bauamt 
Sachgebiet: Friedhofswesen 
Telefon: + 49 3377 3040-565 
Telefax: + 49 3377 3040-762 
E-Mail: VL-Friedhoefe@SVZossen.Brandenburg.de 

 

Antrag auf Einebnung einer Grabstätte (Grabentfernung) 

*Name der Grabstätte: ___________________________________________________ 

*Einebnung zum:  ___________________________________________________ 

 

1. Grabanlage 

*Friedhof:  _________________________________________________________ 

*Abteilung:  _________________________________________________________ 

  Reihe:  _________________________________________________________ 

  Grabnummer: _________________________________________________________ 

*Name des Verstorbenen: 

*geboren am: *verstorben am: *beigesetzt am (Jahr): 

Name des/ der Verstorbenen 

geboren am: verstorben am: beigesetzt am: 

Name des/ der Verstorbenen 

geboren am: verstorben am: beigesetzt am: 

Name des/ der Verstorbenen 

geboren am: verstorben am: beigesetzt am: 

bitte weiter auf Seite 2 
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2. Grabart:  ☐  Wahlgrab für Urnenbestattungen 

☐ Wahlgrab für Sarg,- und Urnenbestattungen 

☐  Reihengrab 

☐  halbanonymes Urnengrab 

☐  Sonstiges:  __________________________________ 

3. Antragsteller/in 

*Name  

*Vorname  

*Anschrift  

*Telefonnummer   

 
4. Nutzungsberechtigte/r 

*Name  

*Vorname  

*Anschrift  

*Telefonnummer  

 

5. Rechnungsempfänger/in 

*Name  

*Vorname  

*Anschrift  

 

 

 

☐  *Grabstein wird selbst abgeholt 

☐  *Einfassung wird selbst abgeholt 

 

*Pflichtfelder  

 
 

bitte weiter auf Seite 3 
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Informationsblatt Grabeinebnungen 

 

1. Die Entfernung von Grabmalen, Grabeinfassungen und/ oder sonstigen baulichen Anlagen 
(Einebnung) wird einmal jährlich vom 01.12. des laufenden Jahres bis 30.03. des 
darauffolgenden Jahres (je nach Witterung) durch die Stadt Zossen durchgeführt. 
 

2. Grundsätzlich werden Gräber nur nach Ablauf der Ruhezeit eingeebnet. 
 

3. Ausnahmen können in Absprache mit der Friedhofsverwaltung zugelassen werden. 

 

4. Die Einebnung muss schriftlich bis zum 31.10. des laufenden Jahres bei der Stadt Zossen 
beantragt werden. Nutzen Sie bitte das bei der Stadt Zossen (im Bürgerbüro oder auf der 
Internetseite) erhältliche Formular „Antrag auf Einebnung einer Grabstätte“. 
 

5. Vor Einebnung sind vom Nutzungsberechtigten größere Pflanzen, Hecken, Kieselsteine und 
ähnliches bis zum 30.11. des laufenden Jahres zu entfernen. 

 

6. Wird Anspruch auf Grabmale, Einfassungen, Grabplatten und/ oder sonstige bauliche Anlagen, 
ist dies zwingend auf dem Antrag zu vermerken und muss vom Nutzungsberechtigten selbst 
abgetragen und abgeholt werden. 

Auf Wunsch erfolgt die Abtragung auch durch den Stadtbetrieb der Stadt Zossen. 

Die Stadt Zossen übernimmt bei eventuell entstanden Schäden, die bei der Abtragung 
entstehen können, keine Haftung. 

 

7. Die Stadt Zossen ist nicht verpflichtet Grabmale, Einfassungen, Grabplatten und/ oder sonstige 
bauliche Anlagen aufzubewahren. 

 

Mit der nachfolgenden Unterschrift erkläre ich, dass ich zur Beantragung der Einebnung der o.g. Grabstätte/n 
berechtigt bzw. bevollmächtigt bin. Ist der Antragssteller nicht Nutzungsberechtigter, so muss eine 
Genehmigung zur Antragstellung auf Einebnung vom Nutzungsberechtigten vorgelegt werden. 

Ich habe die, zurzeit gültige Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Zossen gelesen und zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 

*Ort, Datum: _______________________________________________________ 
 

*Unterschrift  
 des Nutzungsberechtigten: ___________________________________________ 
 


